








die Nutzungsverträge zum Ende des Jahres 2022 automatisch auslaufen und bereits ab dem 04.10.2022 bei 
einer Vertragsbeendigung keine Entschädigungsleistungen mehr an die Nutzer gezahlt werden müssen. Auf 
welche Grundlage sich diese Meinungen stützen, ist nicht bekannt. Dem SchuldRAnpG können derartige 
Rechtsfolgen jedenfalls nicht entnommen werden.
 
Richtig ist jedoch, dass das SchuldRAnpG zwei wesentliche Änderungen für das Jahr 2022 bzw. nach dessen 
Ablauf vorsieht, die im Folgenden aufgezeigt werden:

1. Entschädigungsansprüche des Nutzers für den Verlust des Gebäudeeigentums, § 12 SchuldRAnpG
Für den Verlust des Gebäudeeigentums, das mit Beendigung des Nutzungsvertrages durch Übergang auf 
den Grundstückseigentümer eintritt, kann dem Nutzer ein Entschädigungsanspruch gegen den Grund-
stückseigentümer zustehen. Nach § 12 Abs. 2 und 3 SchuldRAnpG bemisst sich die Höhe der Entschädigung 
entweder nach dem Zeitwert der Baulichkeit zum Zeitpunkt der Rückgabe des Grundstückes oder danach, 
ob der Verkehrswert des Grundstückes im Zeitpunkt der Rückgabe durch das Bauwerk erhöht ist. Ursprüng-
lich musste stets der Zeitwert des Gebäudes gezahlt werden, wenn der Nutzungsvertrag durch den Grund-
stückseigentümer gekündigt wurde, ohne dass der Nutzer durch sein Verhalten Anlass zur Kündigung gege-
ben hat. 
 
Seit dem 01.01.2007 besteht ein Entschädigungsanspruch für den Verlust des Garageneigentums nur noch, 
wenn der Verkehrswert des Grundstücks durch die Garage im Zeitpunkt der Rückgabe erhöht ist, § 12 Abs. 
2 S. 2, Abs. 3 SchuldRAnpG.
 
Änderung ab dem 04.10.2022:
Für den Eigentumsverlust an Datschen gilt bei Kündigungen durch den Grundstückseigentümer derzeit noch 
die Zeitwertbemessung. Dies ändert sich jedoch für Nutzungsverträge, die nach dem 03.10.2022 enden. Bei 
diesen hat der Grundstückseigentümer ab dem 04.10.2022 für den Verlust des Datscheneigentums dann 
auch nur noch eine Entschädigung zu zahlen, wenn der Verkehrswert des Grundstücks durch die Datsche im 
Zeitpunkt der Rückgabe erhöht ist, § 12 Abs. 2 S. 2, Abs. 3 SchuldRAnpG.
 
Der Entschädigungsanspruch des Garagen-/Datschennutzers bleibt bei einer Verkehrswerterhöhung durch 
das Gebäude auch zukünftig bestehen und muss bei jeder Vertragsbeendigung geprüft werden. Ein Ab-
laufdatum für Entschädigungsansprüche enthält § 12 SchuldRAnpG nicht. Daneben kann der Nutzer auch 
weiterhin einen Anspruch auf Entschädigung für sonstige Vermögensnachteile (§ 14 SchuldRAnpG) und für 
Anpfl anzungen (§ 27 SchuldRAnpG) sowie einen Ersatzanspruch für andere werterhöhende Maßnahmen, 
wie Wege oder Einfriedungen haben, § 12 Abs. 5 SchuldRAnpG.
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2. Herausgabe- und Abrisspfl icht des Nutzers nach Vertragsbeendigung, § 15 SchuldRAnpG

Nach § 23 Abs. 6 S. 1 SchuldRAnpG können Nutzungsverträge über Garagengrundstücke vom Grundstücks-
eigentümer seit dem 01.01.2000 ordentlich nach den vertraglichen Bestimmungen oder den allgemeinen 
Regelungen des BGB gekündigt werden. Des Vorliegens besonderer Kündigungsvoraussetzungen nach dem 
SchuldRAnpG bedarf es dafür nicht mehr. Für Nutzungsverträge über Datschengrundstücke gilt dies seit 
dem 04.10.2015.
 
Spätestens zum Zeitpunkt der Vertragsbeendigung muss der Nutzer das Grundstück an den Grundstücksei-
gentümer beräumt herausgeben, 6 Abs. 1 SchuldRAnpG i. V. m. § 546 Abs. 1 BGB. Abweichend vom BGB ist 
der Nutzer jedoch nach § 15 Abs. 1 und 2 SchuldRAnpG bis zum 31.12.2022 nicht verpfl ichtet, das Bauwerk 
zu beseitigen, sofern dieses entsprechend den Rechtsvorschriften der ehemaligen DDR errichtet wurde. Er 
hat aber bis zum 31.12.2022 die Hälfte der Abbruchkosten des Bauwerks zu tragen, wenn der Abbruch in-
nerhalb eines Jahres nach Besitzübergang durch den Grundstückseigentümer erfolgt und dem Nutzer der 
beabsichtigte Abriss vorher rechtzeitig angezeigt wurde.
 
Änderung ab dem 01.01.2023:

Endet das Vertragsverhältnis nach Ablauf des 31.12.2022, so ist der Nutzer ab dem 01.01.2023 nach den 
allgemeinen Regeln des BGB grundsätzlich verpfl ichtet, das Bauwerk auf seine Kosten zu beseitigen und den 
ursprünglichen Zustand des Grundstücks wieder herzustellen.
 
Verträge, die nicht gekündigt oder durch Vereinbarung aufgehoben werden, laufen über den 31.12.2022 hin-
aus unverändert weiter. Eine automatische Vertragsbeendigung o. Ä. sieht das SchuldRAnpG nicht vor.
 
 
Eva-Maria Meichsner
Rechtsanwältin

 MIETRECHT

Der Ausschluss des ordentlichen Kündigungsrechts im Mietvertrag
 
Bei einem Mietvertrag auf unbestimmte Zeit beträgt 
nach § 573 c BGB die ordentliche Kündigungsfrist 
für den Mieter drei Monate. Allerdings könnte es 
durchaus im Interesse des Vermieters liegen, die or-
dentliche Kündigung über einen gewissen Zeitraum 
auszuschließen, da beispielsweise die Wohnung zu-
vor umfangreich saniert bzw. modernisiert wurde. 
Mit der Zulässigkeit eines solchen Ausschlusses hat 
sich der Bundesgerichtshof bereits in der Vergan-
genheit auseinandergesetzt und dies grundsätzlich 
gebilligt. Allerdings ist bei der Bewertung, inwiefern 
ein Kündigungsausschluss wirksam vereinbart ist, 
darauf abzustellen, ob eine individualvertragliche 
oder eine formularvertragliche Vereinbarung gege-
ben ist.

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs soll eine formularvertragliche Vereinba-
rung, in der das beidseitige Kündigungsrecht ausge-

schlossen wird, wirksam sein, soweit die Dauer von 
vier Jahren nicht überschritten wird. Eine formular-
vertragliche Vereinbarung ist gegeben, wenn diese 
einseitig vom Vermieter gestellt wird. Wie bereits 
ausgeführt, soll ein Kündigungsausschluss von bis 
zu vier Jahren zulässig sein. Allerdings muss auch 
hier stets im Einzelfall geprüft werden, ob nicht ein 
besonderes und o¡ ensichtliches Mobilitätsinteresse 
des Mieters (z. B. Vermietung eines Studentenzim-
mers) nur eine kürze Bindung zulässt. Ferner ist zu 
beachten, dass eine Klausel unwirksam ist, die den 
Ausspruch des Kündigungsrechts erst mit Ablauf 
des vierjährigen Kündigungsausschlusses vorsieht. 
Die Kündigung muss demnach zum Ablauf der Frist 
für den Kündigungsausschluss erklärt werden kön-
nen.

Die Anforderungen an eine individualvertragliche 
Vereinbarung sind weniger streng. Für die Annahme 
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einer solchen individualvertraglichen Vereinbarung, 
muss die Klausel durch beide Vertragspartner aus-
gehandelt worden sein. Im Rahmen einer individual-
vertraglichen Regelung soll es nach der Rechtspre-
chung auch zulässig sein, dass das Kündigungsrecht 
über einen Zeitraum von vier Jahren ausgeschlossen 
wird. Argumentativ wird hierfür die Vertragsfreiheit 
der Parteien herangezogen.

Im Übrigen sei darauf hingewiesen, dass das Recht 
der außerordentlichen Kündigung nicht ausge-
schlossen werden kann und stets unzulässig wäre. 
Zudem sollte die Klausel möglichst konkret formu-
liert werden, so dass eindeutig ersichtlich ist, ab 
wann der Kündigungsausschluss gilt und wann frü-
hestens die erstmalige Kündigungserklärung erfol-
gen kann.

So wäre zusammenfassend folgende mietvertragli-
che Vereinbarung/Klausel möglich:

„Die Parteien verzichten wechselseitig auf die Dauer 
von …. Jahren ab Vertragsschluss auf ihr Recht zur 
ordentlichen Kündigung des Mietvertrages. Eine 
ordentliche Kündigung ist erstmals zum Ablauf des 
bezeichneten Zeitraums mit der gesetzlichen Frist 
zulässig. Von dem Verzicht bleibt das Recht zur frist-

losen und außerordentlichen Kündigung mit gesetz-
licher Frist unberührt.“

Wie bereits erwähnt, ist der Ausschluss des ordent-
lichen Kündigungsrecht auch durchaus eine Einzel-
fallentscheidung. Sollte es hierzu konkreten Fragen 
geben, steht Ihnen die Kanzlei jederzeit gern bera-
tend zur Verfügung.
 
 
Michelle Freitag
Rechtsanwältin
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Frau Rechtsanwältin Denise Claus studierte in der Zeit von 2007 bis 
2013 Rechtswissenschaften an der Universität in Leipzig. Ihr zweijäh-
riges Referendariat absolvierte sie von 2013 bis 2015 am LG Chemnitz 
sowie in einer namhaften Rechtsanwaltskanzlei in Chemnitz.

Im Anschluss arbeitete Frau Rechtsanwältin Claus in einer verkehrs-
rechtlich ausgerichteten Kanzlei in Brandenburg als auch in zwei 
Chemnitzer Kanzleien mit zivil- und mietrechtlicher Ausrichtung.
Im Jahr 2020 hat sie ihren Fachanwaltslehrgang im Miet- und Woh-
nungseigentumsrecht erfolgreich abgeschlossen.

Seit April 2022 ist Frau Rechtsanwältin Claus für die Kanzlei Strunz-
Alter Rechtsanwälte PartG mbB tätig und ergänzt als angestellte 
Rechtsanwältin das bestehende Anwaltsteam.
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